
het nfr rke He-öfteren hte
;thımmten. Faklle muß übrigens sechr vorsichtig DerSeCP-

cheZustand des Beichtkindes wırd denmeistenen doc.  A%  %
SCHH, 415 „ oOhne n wendun,; dieses Mittels WäarTre. 11

erhinderung mancher Fehler un EeELiNE€E Verminderun; der Zahltl
Fehler wıird be] entsprechender Handhabunz doch nıcht

rade selten e1Nn«<e Frucht der öfteren Andachtsbeichte S4  -
wennsıch das aquch nicht feststellen aßt.

Daß cdie ndach  eichte ZWar nıcht ihrem Wesen, aDer
durch dıe unkluge Art ihres Gebrauches bisweilen versagt, sol}
icht eleugnet werden. Aber das e1im1 ıst dann kaum

4 hbesonderen abgesehen die Unterlassung,
sondern die rechte Art der Beichte. Wenn Vo der kirche 5{(>

indringlich empfohlenes qszetisches Mittel Sein Ziel nicht 1mMMmMer
erreicht, ıst das eın Beweis gegen die ute un Brauchbar-
21it dieses ıttels, sondern soll nia ZUr Gewissenserforschung
für Beichtvater nd Beichtkind „„‚Wenn WILFr uber den Per-
lauf der ndachtsbeichten klagen, verSsesscn WITr zuerst nıcht,
uns erforschen, ob WAT 1Sser Amt alc eelenführer und
Beichtvater aqauch und groß ehHhu auffassen, ob nicht
Sklaven C1INer ablone geworden sind. die Andachtsbeicht
S Einzelfalle ein Beılc.  1n vorwärisbringt Oder nıcht, ng

e1INCIN guten Teil auch Vo Beichtvater., sıch er-

Iraut, a!l)“ (Feuling .. Katholische laubenslehre., 1937, 784).
Der Beichtvater braucht VOFr allem große wenn das
Beichtkind 111er wieder mit den gleichen Armseligkeiten
kommt. Er darf icht geringschätzıg behandeln muß das.
Beichtkind anleıiten, WE die oöftere Andach:  üchte möglıc
Tuchtbringend gestalten annn 1ine entfernte Voraussetzung
muß cdıe esamte Lebenshaltung, die unmittelbare eiLNE gufe
Beichtandacht biılden (vgl azu Zörlein, O., 29
sol  oa nicht ı Abrede estellt werden, che Pflege der Andachts-
ichte VO deelsorger nicht geringe pfer verlangt Die Beicht
gelegenheı muß möglıchst reliCl. bemessen und den ortlichen
Verhältnissen ngepaßt sel daß anges Warten vermleden

Sorger soll aber auch nicht versgeSsCh, daß gerade
das Öpfer das Geheimnis des Arfolges 1st
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ochmals: DieVerweigerung en Begräbnisses.
Wie vorsichtig I1Nan der Beurteilung VOoONn Selbstmordfällen S1172

soll, zeigt neuerdings ein Aufsatz „Klärung von Tod  en
durch Leichenschau und Leichenöffnung‘‘, den Prof Dr. Holzer
wvVo:„Innsbrucker Institut für gerichtliche Medizin““

Wiener inischen Wochenschrift‘‘ (60 Jg 194  ©O Nr 50} VeT-



Ofien 1IO1,. Olzer weıst auf
tätspolizeilicher Obduktionen hiın, selbst aren  o st- A SNmordfälenVOTr Fehlentscheidungen siıcher SsSe Es kann
der Fall ergeben, daß scheinbar eindeutig zurechnungsfähigen
Zustand begangene Selbstmorde vorliegen, Del denen die sanıtäfts.
polizeiliche OMI S Gegenteil nachweirst.

Zur Üustration brimegt folgendes Beispiel FÜn
Stabsarzt begıin. Selbstmord ur €e€11Nn1 Sprun  g Vo der Brücke
Die Leichenöffnung WwWIes Gehirntumor nach Damit Wa

Bei-nıcht 1LUFr des Toten Ehrenrettung, kirc.  1cCNes Begräbnıis,
setzung unter milıtärıschen Ehren, sondern auch SsSe1nen Ange \A Ahörıgen RHente ermöglicht. Daran up Holzer die Fol

„Aus der Leichenöffnung ergeben sich oft Befunde,
welche ärztlichen Attesten für die kirchliche Beerdigung als
Grundlage anzuführen sınd ESs vırd aqaußerdem Beispielen
nachgewiesen, daß Frhängen bei geıistıg normalen Menschen, beı

Adenen sich keine Von Sinnesverwirrung anzunehmen ist,
noch lange nıcht miıt frerwilligem Selbstmor: identisch.1st.

Damit WI1INd a1so nochmals erhärtet daß nıcht DUr
Z weifelsfall Bewußtseinstrübung anzunehmen i1st (in 10 Dro
reo) sondern daß der „‚zurechnungsfähige Zustand‘® und amıt
«<Le persönliche Schuld DOSLEUD bew:  e1sen
auch Falle, in dem die Obduktion keine posıtive
sache Bereiche des Körperlichen nd Organischen nachweisen
konnte, ist noch kein positiver . Beweis gegeben, daß dıe 'Tat
zurechnungsfähigen Zustand egangen wurde. Es noch
HIMI LOF das weite ebie der psychischen Hintergründe un 'Tie-
ten, diıe urc eine Obduktioen nicht aufgehellt werden können.
Der positive CWEIS für 1171  9° „voll zurechnungsfähige Tat‘“ wird
also mehr oderwenıger VvVo  $ Zz.WeE1 Voraussetizungen abhängig SCIDH.

ınge: Ner OTrm ‚eutlic ZuUuU2 Ausdruck eHTaChte
negatıve Kinstellung Religion (Ablehnung des (Glaubens, des
Lenseits .Desonderen >

grundsatzliche Gutheißung des Selbstmordes und öftere
Hinweise arauf, daß Inan bei FEintritt bestimmter Voraussetzun-

entschlossen S den Selbstmord begehen.
Wenn also damıiıt Zahl Selbstmordfälle, denen

aut Grund des Kanons das kırchliche Begräbnis Zu VEr WwWEISETN
ist, eher eingeschränkt wird, entspricht das einerseıits dem
Tenor kırchlie  n Gesetzgebung, anderserts der Billigkeit, die
gesamte bensführung des Selbstmörders uıt Zu DerucCk
sichtigen
ırg {Univ -Prof Dr Franz KÖöNig


